
 

 

 
 

VERORDNUNG 
über die Einhebung von Tourismusbeiträgen  

(Tourismusbeiträgeverordnung) 
 
 
Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 20.12.2005 wird gemäß den 
Bestimmungen des § 11 Abs. 1 des Tourismusgesetzes, LGBl. Nr. 86/1997 i.d.g.F., 
verordnet: 
 
Für das Jahr 2006 wird der Hebesatz für die Tourismusbeiträge gemäß § 6 des 
Tourismusgesetzes mit 0,70 % der Bemessungsgrundlagen festgesetzt. 
 
Diese Verordnung tritt am 1.1.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 
12.5.1995 außer Kraft. 

 
 

Der Bürgermeister: 
Dietmar Tschohl eh. 
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